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Index

61/01 Familienlastenausgleich

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §324 Abs3

ASVG §324 Abs4

FamLAG 1967 §26

Rechtssatz

Das Bundes nanzgericht darf die Versagung der Familienbeihilfe nicht darauf stützen, dass die ö entliche Hand (hier:

der Bund) die Kosten des typischen Unterhalts getragen hätte, wenn dem Bund oder unmittelbar der Anstalt, in

welchem der Sohn der Beihilfebezieherin untergebracht war, bereits ein Betrag vom Pensionsanspruch des Sohnes

ausbezahlt wurde.
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